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RECHT

Ein neues Urteil des Hessischen Finanz-
gerichts (Az.: 4 K 2258/09) zur Beteili-
gung einer steuerbegünstigten Körper-
schaft an einer gewerblich geprägten
Personengesellschaft ist Anlass, die ver-
schiedenen Gestaltungen näher zu
 beleuchten, bei denen sich eine steuer-
begünstigte Körperschaft an Gesell-
schaften beteiligt. Dabei wird zunächst
auf die Bedeutung solcher Beteiligun-
gen im Allgemeinen eingegangen. Dann
stellen wir die Beteiligung an einer Per-
sonengesellschaft dar. In der nächsten
Ausgabe gehen wir auf die Beteiligung
an Kapitalgesellschaften ein und be-
trachten den Sonderfall der Betrieb-
saufspaltung.

Beteiligung steuerbegünstigter
Körperschaften an Gesellschaften

Steuerbegünstigte Körperschaften
beteiligen sich bei Kooperationen mit
anderen, häufig ebenfalls steuerbegün-
stigten Partnern an Gesellschaften. Ein
weiterer Anwendungsfall ist die be-
triebswirtschaftliche Optimierung, bei-
spielsweise im Rahmen einer Sparten-
gliederung. Während die Gründung
einer GmbH & Co. KG oder GmbH be-
wusst erfolgt, können Personengesell-
schaften – vor allem Gesellschaften
bürgerlichen Rechts – auch unerkannt
entstehen.

Die Beteiligung an
Personengesellschaften

Eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR) entsteht, wenn sich min-

destens zwei Partner zusammen -
schließen, um einen gemeinsamen
Zweck zu verfolgen. Beispiele:

■ Im Rahmen einer gemeinsamen Ver-
mögensverwaltung sollen bessere
Konditionen erreicht werden. Dieser
Fall liegt beispielsweise vor, wenn ein
Dachverband für die ihm angeschlos-
senen Mitgliedsverbände Geld an-
legt, das diesen gemeinsam zusteht.
Hier betreibt die Gesellschaft bürger-
lichen Rechts eine Vermögensver-
waltung. Steuerlich wird auf der Ebe-
ne der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts im Rahmen einer sogenann-
ten einheitlichen und gesonderten
Feststellung von Besteuerungsgrund-
lagen festgestellt, wer in welcher
Höhe an der Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts beteiligt ist, das diese
»Einkünfte aus Kapitalvermögen«
erzielt und welche Anteile am Über-
schuss den Gesellschaftern zuzurech-
nen sind. Auf der Ebene der Gesell-
schafter wird entschieden, wie die
Überschussanteile bei ihnen steuer-
lich zu behandeln sind. Da die Gesell-
schafter der Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts – wären diese
steuerpflichtig – Einkünfte aus Kapi-
talvermögen erzielen würden, wer-
den die Überschussanteile bei steuer-
begünstigten Gesellschaftern der
Vermögensverwaltung zugerechnet.

■ Ein Zusammenschluss kann auch
stattfinden, um gemeinsam steuerbe-
günstigte Projekte durchzuführen,
beispielsweise im Rahmen einer Bie-
tergemeinschaft für die öffentliche
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Soziale Organisationen beteiligen sich wirtschaftlich oft
an anderen Organisationen. Dabei gilt es, sorgsam
mögliche Auswirkungen auf die eigene Gemeinnützig-
keit zu beachten.
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Hand ein Jugendhilfeprojekt fach-
lich abzuwickeln, das auch mit Ein-
nahmen verbunden ist. In diesem
Fall wird auf der Ebene der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts festge-
stellt, dass in ihr gewerbliche Ein-
künfte erzielt werden. Da die
Beteiligung an ihr bei den steuerbe-
günstigten Gesellschaftern der
Zweckverwirklichung dient, ist die
Beteiligung dem Zweckbetrieb zuzu-
ordnen.

■ Eine Kooperation kann erfolgen, um
gemeinsam Aktivitäten zur Mittel-
beschaffung zu unternehmen, bei-
spielsweise ein Stadtfest durchzu-
führen. Auch hier vermittelt die
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ge-
werbliche Einkünfte. Die Aktivitä-
ten dienen bei den Gesellschaftern
nicht unmittelbar der Verwirkli-
chung steuerbegünstigter Zwecke,
so dass die Beteiligung dem steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb zuzurechnen ist.

Vorstehendes gilt entsprechend für
die Beteiligung an einer Kommanditge-
sellschaft (KG), die keine GmbH & Co.
KG ist. Vermögensverwaltende Kom-
manditgesellschaften kommen oft bei
Fonds vor. Sie sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ihren steuerpflichti-
gen Gesellschaftern Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen oder aus Vermietung
und Verpachtung vermitteln.

Betreibt eine GmbH & Co. KG, bei
der nur Kapitalgesellschaften (die
GmbH) persönlich haftende Gesell-
schafterin sind, kein Gewerbe, sondern
verwaltet ihr Vermögen, so spricht man
von einer sogenannten gewerblich ge-
prägten KG. Steuerpflichtige, die an ihr
beteiligt sind, erzielen Einkünfte aus
Gewerbebetrieb. Zu den gewerblich ge-
prägten Personengesellschaften vertritt
die Finanzverwaltung bisher die Auf-
fassung, dass auf der Ebene der Gesell-
schaft die Gewerblichkeit der Einkünf-
te festgestellt werde und auf der Ebene
der Gesellschafter nur die Einordnung
als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
im weiteren Sinne möglich sei, nicht
aber die Zuordnung zur Vermögens-
verwaltung. Nach Auffassung des Hes-
sischen Finanzgerichts kommt es dage-
gen auf die Art der Betätigung der
GmbH & Co. KG an. Danach ist die
Beteiligung an einer vermögensverwal-
tend tätigen gewerblich geprägten Per-

sonengesellschaft der Vermögensver-
waltung zuzurechnen. Die Entschei-
dung ist allerdings noch nicht rechts-
kräftig, so dass die Finanzverwaltung
voraussichtlich auch künftig die
 Auffassung vertreten wird, dass die
Betei ligung einem steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu-
zuordnen ist.

Für die gewerblich tätige GmbH &
Co. KG gelten dieselben Grundsätze
wie für die Gesellschaft bürgerlichen
Rechts, auf der Ebene der Gesellschaft
wird also im Rahmen einer einheitli-
chen und gesonderten Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen festgestellt,
dass die Gesellschaft bürgerlichen
Rechts ein Gewerbe betreibt. Auf der
Ebene des steuerbegünstigten Gesell-
schafters wird dann die Beteiligung
dem Zweckbetrieb oder einem steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb zugeordnet.

Aus der dargestellten Zuordnung er-
geben sich wesentliche Konsequenzen:

■ Ist die Beteiligung dem ideellen Be-
reich oder dem Zweckbetrieb zuzu-
ordnen, so ist die Abdeckung von
Verlusten gemeinnützigkeitsun-
schädlich. Denn diese resultieren aus
der Verwirklichung steuerbegünstig-
ter Zwecke. Im ideellen Bereich und
im Zweckbetrieb dürfen ferner alle –
auch nicht zeitnah zu verwendende –
Mittel eingesetzt werden.

■ Ist die Beteiligung der Vermögens-
verwaltung oder dem steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb zuzuordnen, so ist die
Abdeckung von Verlusten unzuläs-
sig, wenn
– nach einer Verrechnung der Ergeb-

nisse der wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebe in einem Kalender-
jahr ein Verlust verbleibt,

– nach einer Verrechnung des da-
nach verbleibenden Verlusts mit
Überschüssen der letzten sechs
vorangegangenen Jahre ein Ver-
lust verbleibt und

– dieser nicht im Folgejahr mit Über-
schüssen oder Zuwendungen Drit-
ter, für die kein Spendenabzug
zulässig ist, ausgeglichen wird und
dann immer noch ein Verlust ver-
bleibt.

■ Überschüsse aus Vermögensverwal-
tung sind ertragsteuerfrei; Gewinne
aus steuerpflichtigen wirtschaftli-

chen Geschäftsbetrieben unterliegen
der 15-prozentigen Körperschaft -
steuerpflicht sowie der Gewerbe-
steuer. Ausschüttungen von Toch-
terkapitalgesellschaften unterliegen
nur zu 5 Prozent der Körperschaft -
steuer.

■ Sowohl bei Zuordnung der Beteili-
gung zur Vermögensverwaltung als
auch bei Zuordnung zum steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb ist zu beachten, dass
keine gemeinnützigkeitsrechtlich
zeitnah zu verwendenden Mittel für
die Einlageleistung eingesetzt wer-
den dürfen.

■ Ist die Beteiligung dem steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb zuzuordnen, so ist die Ge -
meinnützigkeit auch gefährdet,
wenn der steuerpflichtige wirtschaft-
liche Geschäftsbetrieb der steuerbe-
günstigten Körperschaft insgesamt
das Gepräge gibt – wenn er also
überwiegt. Welche Kriterien dafür
maßgebend sind, ist nicht absch-
ließend geklärt. Überwiegend wird
davon ausgegangen, dass der Perso-
naleinsatz (einschließlich der ehren-
amtlichen Tätigkeit) in der jeweili-
gen Sphäre von wesentlicher, wenn
nicht sogar von entscheidender Be-
deutung ist.

Bei der Beteiligung an Gesellschaften
dürfte es dabei nicht auf die Zahl der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an-
kommen, die die Tochtergesellschaft
beschäftigt, sondern auf den Arbeits-
aufwand, der durch die Beteiligungs-
verwaltung ausgelöst wird. ■

In der nächsten Ausgabe werden die
Folgen einer Beteiligung von Non-Pro-
fit-Organisationen an Kapitalgesell-
schaften untersucht.
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